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Editorial:

Latente Komplexität
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Stufenweise Körperschaftsteuersenkung ab 2028 – die Kehrseite
der Medaille: Weichen die handelsrechtlichen Wertansätze von Ver-
mögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungspos-
ten von ihren steuerlichen Wertansätzen ab, sind unter bestimmten
Voraussetzungen latente Steuern zu bilden. Bauen sich die Differen-
zen in den späteren Geschäftsjahren ab, ist wie folgt zu unterschei-
den: Ergibt sich daraus insgesamt eine Steuerbelastung, so sind
passive latente Steuern in der Bilanz zu bilden. Ein typischer Fall ist
die Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstän-
de im handelsrechtlichen Abschluss, für die steuerrechtlich ein Bilan-
zierungsverbot besteht. In der Handelsbilanz fallen Aufwendungen
(hier: Abschreibungen) später an als in der Steuerbilanz; die steuer-
rechtliche Erfassung der Entwicklungsaufwendungen erfolgt bereits
im Zeitpunkt ihres Entstehens. Demzufolge befindet sich in der Han-
delsbilanz eine „verborgene” (latente) Verbindlichkeit gegenüber
dem Staat, die zu einer künftigen Steuerlast des Unternehmens füh-
ren wird. Anders verhält es sich, wenn die Differenzen zu späteren
Steuerentlastungen führen. Dann können (Wahlrecht) aktive la-
tente Steuern angesetzt werden. Denkbar wären Drohverlustrück-
stellungen, die in der Steuerbilanz nicht erfasst werden dürfen. Im
HGB-Abschluss entstehen die Aufwendungen somit früher als in der
Steuerbilanz. Folglich werden vorerst zu viele Steuern berücksich-
tigt, was später zu Steuerentlastungen führt.

Allein schon dieses Verborgene ans Licht zu bringen, ist anspruchs-
voll. Wie Wilhelm Busch bereits wusste: „Ach, wie viel ist doch ver-
borgen, was man immer noch nicht weiß.“ Durch das „Gesetz für
ein steuerliches Investitionssofortprogramm ...“ kommt eine weite-
re Herausforderung hinzu. Ab dem 1.1.2028 ist eine Senkung des
Körperschaftsteuersatzes in fünf Schritten – um jeweils ein Pro-
zent jährlich – auf bis zu 10 % ab dem Veranlagungszeitpunkt 2032
vorgesehen. Diese für Unternehmen an sich willkommene Entlas-
tung von der Körperschaftsteuer verlangt von Spezialisten im Rech-
nungswesen jedoch zusätzliche Rechenkünste. Bauen sich die tem-
porären Differenzen ab 2028 nach und nach ab, sind wegen der
unterschiedlichen Steuersätze der jeweiligen Jahre 2028 bis 2032
separate Berechnungen anzustellen. Und die haben es in sich, wie
Professor Müller und Dr. Reinke an Zahlenbeispielen zeigen (in dieser
Ausgabe BC 2025, 494 ff.). Zu ermitteln ist u.a. ein Durchschnitts-
steuersatz, der bei der Bildung der latenten Steuern heranzuziehen
ist – und das für jeden einzelnen von latenten Steuern betroffenen
Bilanzposten separat sowie pro Jahr. Die Autoren erläutern im De-
tail, warum und wie dies geschieht. Folglich wird eine jahrgenaue
Steuerplanung für die kommenden Jahre erforderlich.

Bezahlung eines unrichtigen (Vor-)Steuerausweises – „Rückfor-
derungsblockade“: Obwohl es sich um eine umsatzsteuerliche
Ausnahmeregelung handelt, ist diese Thematik leichter zu verste-
hen als der „Stabhochsprung“ bei den latenten Steuern. Dabei geht
es um irrtümlich in Rechnung gestellte Vorsteuer, die vom Leis-
tungsempfänger an das Finanzamt gezahlt wurde. Unter welchen
Voraussetzungen ein Vorsteuerabzug selbst im Falle von Insolvenz
(beim Lieferanten) oder Verjährung möglich ist, erklärt BC-Schrift-
leiterin Dr. Heller systematisch und konkret in BC 2025, 505 ff.
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